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Aktion Weißes Friedensband e.V.

Herr Haverkamp
HimmelgeisterStr. 107a
40225 Düsseldorf

Ane.kennung als Träger der frelen Jugendhllfe nach § 75 SGB Vlll

Sehr geehrter Herr HaverkamP,

der Jugendhilfeausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am

2'1.'10.2008 den Verein Aktion Weißes Friedensband e.V. als Träger der freien

Jugendhilfe nach § 75 SGB Vlll i.V.m. § 25 Abs. '1 Nr' 1 AG-KJHG anerkannt.

Diese Anerkennung beinhattet keine Zusage über eine finanzielle Förderung nach

§ 74 SGB Vlll jeglicher Ad. Die Anerkennung kann nach § 25 Abs. 4 AG-KJHG

widerrufen werden, wenn die Voraussetsungen filr eine Anerkennung nicht mehr

vorliegen.

Mitfreundlichen Grüßen
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